
Stand: Februar 2022 

[für neu aufzunehmende Schülerinnen und Schüler] 

 

Liebe Eltern,  

 

Ihr Kind soll an unserer Schule (Realschule Dornstetten) aufgenommen werden.  

 

Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schülerinnen und Schüler vor 

der Teilnahme am Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausreichend 

gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Der erforderliche Nachweis kann 

auf folgende Weisen erbracht werden: 

 

1. durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in 

Form einer Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem 

Kind ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht oder 

 

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Ma-

sern vorliegt oder  

 

3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht 

geimpft werden kann (Kontraindikation) oder 

 

4. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Ge-

setz betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1  

oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 

 

Sofern Ihnen weder der Impfausweis noch eine andere Bescheinigung über die erfolgte 

Masernschutzimpfung (z.B. Anlage zum Untersuchungsheft) vorliegt, sollten Sie sich an 

Ihre Haus- oder Kinderärztin bzw. an Ihren Haus- oder Kinderarzt wenden. Sie/Er kann ge-

gebenenfalls fehlende Impfungen nachholen oder eine bereits erfolgte Impfung (die nicht 

in den Impfausweis eingetragen wurde), eine bereits durchlittene Masernerkrankung oder 

den entsprechenden Immunstatus bestätigen. Sofern aus medizinischen Gründen eine 

Masernschutzimpfung bei Ihrem Kind nicht möglich ist (Kontraindikation), kann sie/er auch 

hierüber ein ärztliches Zeugnis ausstellen mit Angabe des Zeitraums, für den die Kontrain-

dikation gilt.  
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Ich möchte Sie daher bitten, mir spätestens bis zum [Tag vor Unterrichtsbeginn] einen der 

oben genannten Nachweise zukommen zu lassen. Der Nachweis wird Ihnen nach erfolgter 

Prüfung wieder ausgehändigt. 

 

Bitte beachten Sie: 

 

Sofern ein entsprechender Nachweis nicht erfolgt oder Zweifel an der Echtheit oder inhalt-

lichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, bin ich gesetzlich verpflichtet, 

unverzüglich das Gesundheitsamt des Landkreises Freudenstadt darüber zu benachrichti-

gen und dem Gesundheitsamt personenbezogene Daten zu übermitteln.  

 

Das Gesundheitsamt kann Sie zu einer Beratung einladen und entscheiden, ob eine Geld-

buße ausgesprochen wird. 

 

Es kann sich ergeben, dass  

a) ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder 

vervollständigt werden kann oder  

b) das ärztliche Zeugnis (über eine bestehende Immunität gegen Masern oder über 

eine Kontraindikation) seine Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs verliert.  

 

In diesem Fall haben Sie den Nachweis innerhalb eines Monats, nachdem es Ihrem Kind 

möglich war, einen Impfschutz gegen Masern zu erlangen oder zu vervollständigen, oder 

innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit des vorgelegten ärztlichen Zeugnisses 

nach Buchstabe b) vorzulegen. 

 

Bitte bedenken Sie, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Masern nicht nur die Schüle-

rinnen und Schüler selbst vor einer Masernerkrankung schützt, sondern auch die Perso-

nen in ihrem Umfeld, die nicht geimpft werden können wie Säuglinge oder immunge-

schwächte Personen. 

 

Weitere Informationen können auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Ge-

sundheit abgerufen werden:  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html 

 

Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimpfungen. Dazu gehören auch die 

empfohlenen Schutzimpfungen gegen Masern.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html
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Bitte beachten Sie die folgenden datenschutzrechtlichen Hinweise:  

 

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verant-

wortlichen: Realschule Dornstetten, Waldstraße 16, 72280 Dornstetten (Schulleiter: Herr 

RR E. Blumenstock) 

 

Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten: Jens.Ackermann@ssa-

ra.kv.bwl.de  

Staatliches Schulamt Rastatt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Ludwigring 7, 76437 

Rastatt 

 

Für jede Schülerin und jeden Schüler wird die Vorlage des Nachweises von der Schule do-

kumentiert. Die Dokumentation wird so lange aufbewahrt, bis die Schülerin/der Schüler die 

Schule verlässt.  

Wenn der Nachweis nicht vorgelegt wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltli-

chen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, werden nach § 20 Absatz 9  

Satz 2 IfSG Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Anschrift der Schülerin/des Schülers 

und bei minderjährigen Schülerinnen/Schülern auch Name und Anschrift des Sorgebe-

rechtigen sowie - falls vorhanden - die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse an das zu-

ständige Gesundheitsamt übermittelt. 

   

Gegenüber der Schule besteht für Sie das Recht auf Auskunft über die personenbezoge-

nen Daten Ihres Kindes. Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschrän-

kung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenüber-trag-

barkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 

dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Würt-

temberg, zu. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. i.A. 

E. Blumenstock, Realschulrektor 

Schulleiter, Realschule Dornstetten 
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